






Raumplan

Restaurant Mark-

grafsaal

Kutscher-

saal

Ritter-

saal

Theater im 

Kornspeicher

Personen-

zahl

Parlament
- 20 150 90 280

U-Form möglich möglich möglich möglich möglich

Tisch-

gruppe
55 22 148 90 270

Bankett 55 28 148 100 320

Stuhlreihen - 40 200 170 510

Tageslicht ja ja ja ja ja

KFZ-be-

fahrbar nein nein ja nein ja

Bühne
nein nein nein ja ja

Licht-/

Tontechnik
nein nein ja ja ja



Bestuhlungsvarianten

 Theater im Kornspeicher - Fischgrätenform

Theater im Kornspeicher - Reihenbestuhlung

Rittersaal - Parlamentarische Bestuhlung



Bestuhlungsvarianten

 Kutschersaal - Reihenbestuhlung

Akkreditierung und Empfang im Kutschersaal

Abendveranstaltung im Theater im Kornspeicher











      Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen

§ 1 Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Veranstaltungen und die damit zusammenhängenden Restaurantleistungen.

§ 2 Vertragsschluss
1. Vertragspartner sind das Restaurant Gutshof Rethmar und der Besteller. Erfolgt die Bestellung für einen Dritten, haftet der
Besteller für die Erfüllung der dem Restaurant geschuldeten Vertragsleistungen.
2. Ein Vertrag bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Restaurants.

§ 3 Leistungsumfang
1. Der Leistungsinhalt des Restaurants bestimmt sich ausschließlich nach den getroffenen Vereinbarungen.
2. Der Kunde teilt dem Restaurant spätestens 3 Werktage vor Veranstaltungsbeginn die endgültige Teilnehmerzahl mit.
Verringert sich die tatsächliche Zahl der Teilnehmer gegenüber der vertraglichen Vereinbarungen um höchstens 10 %
(ab 200 Teilnehmer um höchstens 5 %), so wird die tatsächliche Teilnehmerzahl in Rechnung gestellt. Bei darüber
hinausgehenden Reduzierungen werden folgende Anteile des vereinbarten Speise- und Getränkeumsatzes in Rechnung gestellt:
- Mitteilung später als 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn:  30 %
- Mitteilung später als 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 50 %
- Mitteilung später als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 70 %
Bei einer Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr al 10 % ist der Gutshof Rethmar berechtigt, die vereinbarten Räume zu 
tauschen, sofern die Größe der neuen Räume für die reduzierte Teilnehmerzahl angemessen ist und die Räume vergleichbar
ausgestatten sind.
3. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. Erhöht sich durch gesetzliche Bestimmungen die 
den Preisen enthaltene Mehrwertsteuer, ist der Gutshof berechtigt, die vereinbarten Preise ohne gesonderte vorherige Zustimmung 
des Kunden entsprechend anzupassen.

§ 4 Gewährleistung
1. Das Restaurant gewährleistet, dass seine Leistungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Restaurateurs erbracht
werden.
2. In Fällen höherer Gewalt ist das Restaurant von der Leistungspflicht befreit.

§ 5 Rücktritt
1. Tritt der Besteller/Kunde vom Vertrag zurück oder kommt die Veranstaltung aus vom Besteller/Kunden zu vertretenden Gründen 
nicht zustande, steht dem Restaurant ein Anspruch auf Schadenersatz zu, wenn keine Hereinnahme einer Ersatzveranstaltung 
möglich ist.
2. Soweit Speisen- und Getränkeumsätze vereinbart sind, werden diese bei Stornierungen anteilig wie folgt in Rechnung gestellt:
- Rücktritt später als 3 Monate  vor Veranstaltungsbeginn: je angemeldete Person 10,00 Euro
- Rücktritt später als 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: je angemeldete Person 14,00 Euro
- Rücktritt später als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: je angemeldete Person 18,00 Euro
- Rücktritt bis 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 35 % des vereinbarten Speisepreises plus 18,00 Euro je angemeldeter Person

Rücktritt des Gutshofes
Der Gutshof Rethmar ist berechtigt aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag zurück zu treten z. B. wenn/bei
- höhere Gewalt oder andere vom Gutshof nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen,
- Veranstaltungsräume unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen bestellt wurden,
- der Gutshof begründeten Anlass hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Anse-
hen des Gutshofes in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- und Organisationsbereich des Gutshofes 
zuzurechnen ist.
- einer unbefugten Unter- oder Weitervermietung
- der Gutshof von Umständen Kenntnis erlangt, dass sich die Vermögensverhältnisse des Kunden nach Vertragsabschluss
wesentlich verschlechtert haben, insbesondere wenn der Kunde fällige Forderungen des Gutshofes nicht ausgleicht
- der Kunde über sein Vermögen einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren gestellt, eine eidesstattliche Versicherung
nach § 807 Zivilprozessordnung abgegeben, ein außergerichtliches der Schuldenregulierung dienendes Verfahren eingeleitet
oder sein Zahlungen eingestellt hat
- ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet oder die Eröffnung desselben mangels Masse oder aus sonstigen 
Gründen abgelehnt wird

§ 6 Haftung und sonstige Pflichten des Veranstalters
1. der Kunde haftet, ohne dass es auf Verschulden ankommt, für alle Schäden, die durch ihn, seine Gäste und Teilnehmer an den 
vom Restaurant bereitgestellten Sachen verursacht werden.
2. Der Verzehr mitgebrachter Speisen und Getränken ist nur aufgrund einer ausdrücklichen Vereinbarung zulässig.
3. Für eingebrachte Gegenstände und Garderobe wird keine Haftung übernommen.
4. Die Gastronomie Gutshof Rethmar haftet nicht für Schäden, die durch Veranstalter oder Dritte zu verantworten sind.
5. Veränderungen in den Räumen des Gutshofes Rethmar, z. B. Dekoration etc., bedarf der Zustimmung der Geschäftsleitung.

§ 7 Zahlung
1. Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen ohne Abzüge zu zahlen.
2. Das Restaurant kann eine angemessene Vorauszahlung bei Vertragsabschluss verlangen.
3. Gerät der Veranstalter bzw. Kunde in Verzug, ist das Restaurant berechtigt, neben den Mahnkosten Zinsen in Höhe von 4 %
über dem Bundesbankdiskont zu verlangen.

§ 8 Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
1. Für diese Vereinbarungen gilt das Recht der Bundes Republik Deutschland.
2. Der Gerichtsstand ist Hildesheim
3. Der Erfüllungsort ist Hildesheim

§ 9 GEMA
Bei musikalischen Darbietungen durch Band, DJ oder Abspielgeräte ist der Kunde selbst für die ordnungsgemäße Anmeldung bei 
der GEMA zuständig und hat die entsprechende Gebühr dorthin zu abzuführen.



 



        So finden Sie uns:

Aus Norden kommend: Folgen Sie der Autobahn A7 Richtung Kassel über das 
Kreuz Hannover Ost. Nehmen Sie die Ausfahrt Anderten. Fahren Sie nun auf der 
Bundesstraße 65 Richtung Peine. Nach ca. 8 Km erreichen Sie den Ort Rethmar. 
Biegen Sie die zweite Straße rechts in die Gutsstraße ab. Folgen Sie der Straße ca. 
800 Meter bis zum Gutshof.

Aus Süden kommend: Folgen Sie der Autobahn A7 Richtung Hannover
Hamburg. Nehmen Sie die Ausfahrt Anderten. Fahren Sie nun auf der
Bundesstraße 65 Richtung Peine. Nach ca. 8 Km erreichen Sie den Ort
Rethmar. Biegen Sie die zweite Straße rechts in die Gutsstraße ab.
Folgen Sie der Straße ca. 800 Meter bis zum Gutshof.

Aus Westen kommend: Folgen Sie der Autobahn A2 Richtung Berlin.
Nehmen Sie die Ausfahrt Anderten. Fahren Sie nun auf derbBundesstraße 65 
Richtung Peine. Nach ca. 8 Km erreichen Sie den Ort Rethmar. Biegen Sie die 
zweite Straße rechts in die Gutsstraße ab. Folgen Sie der Straße ca. 800 Meter bis 
zum Gutshof.

Aus Osten kommend: Folgen Sie der Autobahn A2 Richtung Hannover
bis Lehrte. Nehmen Sie die Ausfahrt Lehrte. Fahren Sie nun auf der
Bundesstraße 443 Richtung Sehnde. In Sehnde biegen Sie links auf die
Bundesstraße 65 Richtung Peine. Nach ca. 3 Km erreichen Sie den Ort
Rethmar. Biegen Sie die zweite Straße rechts in die Gutsstraße ab.
Folgen Sie der Straße ca. 800 Meter bis zum Gutshof.
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